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Allgemeine Lernziele:

 Nach dem Studium dieses Moduls kennen Sie die Rechte und Pflichten, die Sie als Journalist 
in der Unternehmenskommunikation haben, und können diese bei Ihrer Tätigkeit berücksichti-
gen.

 Sie wissen, wie und unter welchen Bedingungen Sie als Journalist und Ihr Unternehmen haften, 
wenn Sie Ihre Pflichten verletzen.

 Ihnen sind drittens die rechtlichen Grundregeln bekannt, auf die Sie im Umgang mit der ande-
ren Schreibtischseite beachten sollten.
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Teil 1 – Presserecht

1.	 Einleitung: Von der Freiheit der Krokodile

So wenig begeistert jeder Journalist� ist, wenn er sich für einen Text intern vor den Kollegen 

von der Rechtsabteilung verantworten muss, so wenig gehören juristische Fachbücher zur 

Lieblingslektüre von Journalisten. Selten einmal findet ein solches Werk überhaupt nur 

Eingang in den Rezensionsteil der überregionalen Tagespresse. Umso erstaunlicher war, 

was im Sommer 1999 im deutschen Feuilleton geschah: „Es begann mit Glatteis“ betitelte 

der Spiegel den Bericht über einen juristischen Wälzer mit dem wahrlich nicht gerade auf-

rüttelnden Titel „Medienrecht. Die zivilrechtlichen Ansprüche“. Die Süddeutsche Zeitung 

inspirierte das rund 790 Seiten und genrespezifische 5.000 Fußnoten aufweisende Hand-

buch zu der poetischen Überschrift „Die Freiheit der Krokodile“. Ebenso wie Krokodile 

in ihrer Umwelt keine natürlichen Feinde hätten, seien auch die Medien und ihr Personal 

ohne solche. Die ersten drei Gewalten gingen eher vor der „vierten Gewalt“ in die Knie. 

Denn wo die Medien auch nur mit halbem Eifer hinschnappten, hinterlasse ihr scharfes 

Gebiss oft tiefe Verletzungen. Die F.A.Z. machte in dem Buch eine „Enzyklopädie der me-

dienalltäglichen Zumutungen, ein Vademecum des schlechten Geschmacks“ aus. 

Die Presse staunte also, zu welchem Maß an tatsächlichen oder vermeintlichen Untaten sie 

fähig war. Dabei waren die in dem Buch gesammelten Fälle von Fehlleistungen der Presse, 

quasi ein Sündenregister des Journalismus, schon längst in anderen Werken nachzulesen. 

Nur tun das Journalisten leider zu selten. Viele bleiben lieber so ignorant wie Autofahrer, 

die noch nie etwas von einer Straßenverkehrsordnung gehört haben. 

Journalismus ist eine gefahrgeneigte Tätigkeit – und zwar unabhängig davon, auf welcher 

Schreibtischseite man diesen schönen Beruf ausübt. Das gilt natürlich zunächst und ei-

gentlich für die Journalisten, die unter den Bedingungen der Zensur, eines diktatorischen 

Regimes oder eines Kriegs, recherchieren, schreiben und veröffentlichen. Die Statistik der 

Vereinigung Reporter ohne Grenzen e. V.� weist für das Jahr (Stand Ende August 2009) 

weltweit etwa 29 Fälle aus, in denen Journalisten in Ausübung ihres Berufes getötet wur-

den. Mindestens 172 Journalisten und 84 Online-Dissidenten wurden wegen ihrer Bericht-

erstattung inhaftiert. 

�	 Im Vordergrund des Moduls Recht der Unternehmenskommunikation steht das Wissen, das Mit-

arbeiter in PR-Abteilungen als auch PR-Agenturen benötigen, um die rechtliche Relevanz und die 

Konsequenzen ihrer kommunikativen Aufgaben besser einschätzen und abwägen zu können. Dieses 

Modul richtet sich somit sowohl an Journalisten und Direkteinsteiger, die sich auf eine Tätigkeit in 

der Öffentlichkeitsarbeit vorbereiten als auch bereits PR-Aktive, die Ihre Kenntnisse vertiefen möch-

ten. Im weiteren Verlauf der Darstellung verwenden wir die Begriffe Journalist als auch Mitarbeiter in 

der Unternehmenskommunikation analog – möchten damit aber alle Zielgruppen gleichsam anspre-

chen.

�	 www.reporter-ohne-grenzen.de.
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3.	 Die Wortrecherche

Lernziele:

 Nach dem Studium dieses Kapitels kennen Sie den Umfang und die Grenzen journalistischer 
Auskunftsansprüche gegenüber dem Staat und privaten Unternehmen und Bürgern.

 Sie wissen weiterhin, ob beziehungsweise wann Journalisten Anspruch haben, bei öffentlichen 
oder privaten Veranstaltungen Zutritt zu erhalten.

 Ihnen ist drittens bekannt, unter welchen Voraussetzungen Journalisten in welche Akten und 
Register Einsicht erhalten können.

Journalismus beginnt mit der Recherche, also mit dem Beschaffen von Informationen. 

Grundsätzlich sind Nachrichten ein Rechtsgut, das jedermann frei zur Verfügung steht: 

Soweit diese Informationen frei zugänglich sind, sind sie wie die Luft zum Atmen ein 

kostenloser Rohstoff. Dem Grundsatz nach gibt es kein Ausschließlichkeitsrecht an einer 

Information. Wenn ein Medium – wie es im Journalisten-Jargon heißt – ein Thema „exklu-

siv“ hat, also allein oder als Erstes darüber berichtet, dann hindert dies selbstverständlich 

die Konkurrenz nicht, auch darüber zu berichten.

3.1	 Fragen sind erlaubt

Echte Fragen dürfen Journalisten stets stellen – auch wenn sie für den Betroffenen zum 

Beispiel in einer Pressekonferenz höchst unangenehm sind. Also, wer vor Bekanntwer-

den der Siemens-Affäre in der Jahres-PK die richtige Frage hätte stellen können, ob und 

inwieweit korrumpiert werde, hätte das selbstverständlich tun dürfen. Doch nicht immer 

ist die befragte Person oder Stelle auch zur Auskunft bereit. Dann kommt es darauf an, 

ob dem recherchierenden Journalisten ein Auskunftsrecht zusteht. Dies hängt zunächst 

davon ab, ob die befragte Stelle eine staatliche Institution oder ein privates Unternehmen 

beziehungsweise eine Privatperson ist. Ob ein etwaiger Auskunftsanspruch rechtlich auch 

durchgesetzt werden kann oder sollte, ist eine andere Frage. Meist hilft gegenüber staat-

lichen Stellen schon allein der Verweis auf ein bestehendes Auskunftsrecht weiter, sodass 

sich ein Gerichtsverfahren erübrigt.

3.2	 Auskunfts- und Informationsansprüche

Bis vor wenigen Jahren war es grundsätzlich so: Wer von einer Behörde eine Auskunft 

oder gar deren Akten einsehen wollte, brauchte dafür ein besonderes rechtliches Interesse. 

Akteneinsicht durfte zum Beispiel früher in der Regel nur derjenige nehmen, der an einem 

laufenden Verwaltungsverfahren beteiligt, also unmittelbar betroffen war. Die Presse war 

demgegenüber privilegiert: Die Landespressegesetze sehen einen besonderen Auskunfts-

anspruch, aber kein Akteneinsichtsrecht vor.
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	 Über die Autoren

Dr. Harald Wiggenhorn

Harald Wiggenhorn lehrt als Professor für Wirtschaftsrecht und Internationales Recht an 

der Hochschule Aschaffenburg u. a. auch Medienrecht. Zuvor hat er als Rechtsanwalt jah-

relang in presse- und medienrechtlichen Fragen Verlage ebenso wie Betroffene beraten 

und vertreten. Als Absolvent des Instituts zur Förderung publizistischen Nachwuchses e.V., 

der katholischen Journalistenschule, kennt er die Medienpraxis in Zeitungen, Rundfunk, 

Pressestelle und Fachpresse aus eigener Anschauung. Während seiner Zeit als PR-Beauf-

tragter seiner letzten Kanzlei, stieg diese innerhalb kürzester Zeit in die bundesweite Top 

10 der in der Wirtschaftspresse meistzititierten und genannten Kanzleien auf. Harald Wig-

genhorn hat zudem Presserecht auch als Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität zu 

Berlin und an einer Münchener Journalistenschule unterrichtet.
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